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1. Einleitung

Folgende Arbeit untersucht den für den Philosophieunterricht in Nordrhein-Westfalen neu entwickelten und dem​nächst in Kraft tretenden Lehrplan in der Ent​wurfsfassung vom 15. August 1998. Ziel ist es nicht, umfangreich über Inhalte und Bestimmungen zu informieren, sondern den Entwurf auf Leitgedanken und deren Verwirklichung hin zu durchleuchten. Dabei soll berücksichtigt werden, daß das Objekt der Untersuchung nicht irgendein fiktionaler Text ist, sondern in einem spezifischen gesellschaftlichen Prozeß entstand und somit Ergebnis einer Auseinandersetzung der Pädagogik mit der Politik ist.

Aus diesem Vorsatz ergibt sich die Gliederung. Sie beginnt mit einem kurzen Abriß der historischen Voraussetzungen und Entwicklungslinien sowie einem Überblick der aktuellen politischen Situation in Nordrhein-Westfalen. Dem folgt eine Analyse der selbstgesetzten didaktischen und politischen Ziele, die im Entwurf explizit aufgeführt oder ihm zu entnehmen sind. Anschließend stellt sich die Frage, inwiefern sich in der Durchführung des Unterrichts die ursprünglichen Vorsätze und politische Erwartungen wiederfinden müssen, was durch die exemplarische Betrachtung einiger Punkte und Formulierungen geschieht. Die Untersuchung schließt mit der Problematisierung der konkreten Umsetzbarkeit.

2. Voraussetzungen

Die Entwicklung eines Lehrplanes ist ein komplexer Prozeß. Seine Koordinaten bestimmen im wesentlichen zwei Dimensionen. Die eine ist die historische Vorentwicklung, die einen neuen Lehrplan notwendig gemacht hat. Die andere ist die aktuelle politische Situation – insbesondere in NRW –, welche die institutionelle Struktur vorgibt und die bildungspolitischen Auflagen und Konzepte liefert. Der folgende Abschnitt widmet sich also den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Er besteht aus einem Rückblick auf die Entwicklung des Philosophieunterrichtes in Preußen und NRW sowie aus einer Übersicht des aktuellen politischen Umfeldes, mit besonderem Blick auf die Bildungspolitik.

2.1 Geschichte des Philosophieunterrichtes

Mit der Einführung der staatlichen Lehrer- (1810) und Abiturientenprüfung (1812) setzt Preußen zum ersten Mal in Deutschland allgemeine Standards in der Schulbildung. In beiden Texten wird auf Philosophie als Unterrichtsgegenstand oder Prüfungsfach kein Bezug genommen. Erst 1824 wird Philosophie in die Lehramtsprüfung für Oberstufenlehrer aufgenommen. Der erste verbindliche Lehrplan für die höheren Schulen Preußens von 1837 sieht Philosophie als obligatorisches Fach vor. Doch schon 1856 wird das Fach vom Unterricht und von der Abiturprüfung ausgenommen, in den folgenden Jahren findet nur Logik, und zwar innerhalb des Deutschunterrichtes Berücksichtigung. Die Schulreform von 1925 führt philosophische Arbeitsgemeinschaften an allen höheren Schulen Preußens ein. Das Dritte Reich ersetzt 1938 Philosophie durch die nationalsozialistische Weltanschauung als Unterrichtsprinzip.

In der Bundesrepublik Deutschland kann Nordrhein-Westfalen als der Vorreiter in puncto Philosophieunterricht angesehen werden. Nach 1945 wird Philosophie in den naturwissenschaftlich-mathematischen Gymnasien der Nord-Rheinprovinz in der 11.-13. Klasse mit zwei Wochenstunden obligatorisches Unterrichtsfach. Drei Jahre später ist sie in Nordrhein-Westfalen als Lehramtsprüfungsfach wählbar und 1950 erscheint sie als Wahlfach in allen Gymnasien. Von 1961 bis 1972 ist NRW das einzige Bundesland, das die durch die sogenannte „Saarbrückener Rahmenvereinbarung“ gegebene Möglichkeit zur Einführung der Philosophie als zusätzliches Wahlpflichtfach nutzt. Ab 1965 wird sie im Rahmen der „Gemeinschaftskunde“ unterrichtet. Durch eine KMK-Vereinbarung wird 1972 die gymnasiale Oberstufe neugestaltet. In NRW zählt Philosophie bis 1979 zu allen drei, danach zum gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld.

2.2 Lehrplanentwicklung

Obwohl die Studien- und Prüfungsordnungen für die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer des Faches sowie die Existenz des Lehramtsstudienganges an den Hochschulen eng zu einer Betrachtung des Philosophieunterrichtes gehören, werden hier der Kürze halber nur die gesetzlichen Vorschriften für Philosophie als Unterrichtsfach an Gymnasien berücksichtigt. Die erste Anleitung für den Philosophieunterricht stellt der Richtlinienentwurf des Arbeitskreises katholischer Studienräte und Universitätsprofessoren von 1955 dar, der vom Ministerium als Vorlage zur Unterrichtsgestaltung empfohlen wird. Ein Jahr später verfaßt der nordrhein-westfälische Philosphielehrerverband einen ähnlichen Entwurf. Nach der KMK-Vereinbarung werden 1973 neue Empfehlungen für den Kursunterricht erstellt. Seit 1981 bestehen die zur Zeit noch gültigen Richtlinien.

2.3 Politische Konstellation

In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre kam es in Deutschland zu einem pädagogischen Aufbruch. Bildungspolitik ist zu einem zentralen Thema geworden und die sozialliberale Koalition verhalf etlichen Modellen zum Aufbruch. Die Initiativen, z. B. die Gesamtschule, gerieten unweigerlich zwischen die Fronten von Progressiven und Konservativen. Das Gezerre um die Reformen führte dazu, daß die Realisierung vieler Konzepte – vor allem nach dem Machtwechsel 1982 in Bonn durch den zugedrehten Geldhahn vereitelt – im Ansatz stecken blieb.

Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen hat im Sommer 1992 eine Kommission unter dem Namen “Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft” einberufen, mit dem Auftrag, eine umfassende Perspektive für zukünftige Schulpolitik zu entwickeln. Die Kommission stellte 1995 ihren umfangreichen Abschlußbericht
 vor, der als “Denkschrift” bekannt geworden ist. Auf diese Schrift, als Grundlage für eine Bildungsreform, nimmt der Koalitionsvertrag zwischen SPD und Bündnis 90/Die Grünen von 1995 gesondert Bezug: “Die (...) Kommission ‘Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft’ wird in Kürze ihre Empfehlungen vorlegen. Die Landesregierung will eine breite Diskussion mit allen am Schulleben Beteiligten über diese Empfehlungen und die langfristige Gestaltung unseres Bildungswesens führen. Schulreformen können nicht von oben verordnet werden. Sie sind nur erfolgreich, wenn sie von möglichst vielen Beteiligten und Betroffenen mitgestaltet und mitgetragen werden.”

In den letzten Jahren haben sich die Schwerpunkte in der Bildungspolitik durch wachsenden Druck aus der Wirtschaft verschoben. Die Denkschrift stellt dazu fest: “Seit Beginn der 90er Jahre haben sich (...) die Fragen nach einer angemessenen Ausstattung und nach der Leistungsfähigkeit des Schulwesens verstärkt.”
 Pädagogische Konzepte geraten in den Hintergrund, was auch an der Verschmelzung der bis dahin eigenständigen Ministerien für Schule und Weiterbildung sowie für Wissenschaft und Forschung zu erkennen ist. Die Initiativen der Ministerin Behler zur Qualitätskontrolle (Überprüfung von Abiturklausuren, Verschärfung der Versetzungsordnung
, Selbstkontrolle des Lehrkörpers durch Gegenlesen von Klassenarbeiten
, etc.) und zur Kosteneinsparung (eigenständiger Unterricht durch Referendarinnen bzw. Referendare
) weisen ebenfalls in diese Richtung. Die Gefährdung einer allgemeinen Reform durch eine “Sachzwangpolitik” veranlaßte die grüne Landtagsabgeordnete B. Schumann zum Aufruf: “Rettet die Denkschrift!”. Die Politikerin bedauert, „daß NRW sich dem bildungspolitischen main stream klaglos anschließt“ 
 und fordert eine Qualitätssicherung durch lernprozeßorientierten Unterricht statt durch Verschärfung von Prüfungsanforderungen.

3. Aufgaben und Ziele

Im Folgenden wird die Verwirklichung der vorgegebenen und selbstgesetzten Absichten betrachtet. Erster Schritt ist das Nachzeichnen des Weges vom politischen Willen zu den konkreten Handlungsanweisungen. Dem schließt sich in zwei Schritten eine Zusammenfassung der formulierten Aufgaben an. Zuerst werden die allgemeinen Vorgaben, die für den Lehrplan Philosophie von Bedeutung sind, strukturiert gesammelt, dann die teils auf diesen, teils auf fachdidaktischen Überlegungen basierenden fachspezifischen Leitlinien untersucht. Schließlich werden die daraus resultierenden methodischen Anweisungen und die konkreten Anforderungen an den Unterrichtsverlauf zum Gegenstand der Analyse.

3.1 Herleitung

Die oben skizzierte Struktur und der Entscheidungsweg deuten die Bahn der allgemeinen Vorgaben an. Grundpositionen der Schulpolitik sind einerseits in der Denkschrift der Bildungskommission sowie in der Koalitionsvereinbarung zu finden. Erstere ist als fundamentale Analyse und unverbindliches Gesamtkonzept zu sehen, während letzterer zwar eine kurze aber für die Politik verbindliche Handlungsanleitung darstellt. Eine bundesweite Vorgabe ist der KMK-Beschluß “Richtungsentscheidungen zur Weiterentwicklung der Prinzipien der gymnasialen Oberstufe und des Abiturs”. Als konkrete Maxime für die Lehrplanentwicklung dienen die Zusammenfassung der Kernaussagen durch das Einführungsreferat von Ministerin Behler sowie die allgemeinen Richtlinien “Aufgaben und Ziele der gymnasialen Oberstufe”. Dabei muß erwähnt werden, daß die Richtlinien parallel zu den Lehrplänen entwickelt wurden, so daß sie nicht temporär, sondern strukturell vor bzw. den die einzelnen Fachlehrplänen stehen.

3.2 Allgemeine Vorgaben

In ihrem Einführungsreferat zählt die Ministerin die Anforderungen an die neuen Lehrpläne auf, die sie unter dem Schlagwort “schlanker Lehrplan” zusammenfaßt: “Dies besagt, daß die Fachinhalte nicht in der Ausführlichkeit abgeleitet, beschrieben und legitimiert werden müssen, (...) sondern daß sie knapp, aber präzise die verbindlichen Ziele, Inhalte und Methoden beschreiben, den Lehrerinnen und Lehrern damit einen klaren Rahmen zeigen und ebenso die Spielräume verdeutlichen, die für individuelle Entscheidungen in der Schule vorhanden sind.”

Als oberste Maxime der Erziehung in der gymnasialen Oberstufe werden “eine wissenschaftspropädeutische Grundbildung” und “Hilfe zur persönlichen Entfaltung in sozialer Verantwortlichkeit”
 angegeben. Voraussetzung dafür bei den Schülerinnen und Schüler sei “eine vertiefte Allgemeinbildung”, das heißt “ein jederzeit verfügbares, gut vernetztes fachliches Grundlagenwissen”
. Ziel der schulischen Ausbildung ist die allgemeine Hochschulreife. Diese “ermöglicht die Aufnahme eines Studiums und eröffnet gleichermaßen den Weg in eine berufliche Ausbildung.”
 Das Erziehungsziel “persönliche Entfaltung in sozialer Verantwortung” wird wie folgt erläutert: “Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre individuellen Fähigkeiten weiter entfalten und nutzen” sowie “sich mit Werten, Wertesystemen und Orientierungsmustern auseinander setzen können, um tragfähige Antworten auf die Fragen nach dem Sinn des eigenen Lebens zu finden.”
 Weitere Aufgaben wären die Entwicklung von “sozialen Kompetenzen”, die Vorbereitung “auf ein Leben in einem zusammenwachsenden Europa und in einer international verflochtenen Welt” und die “Unterstützung bei Studien- und Berufswahl”.

Hinsichtlich des Faches Philosophie, das dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet ist, wird unter anderem auf Artikel 11 der NRW-Verfassung verwiesen: “In allen Schulen ist Staatsbürgerkunde Lehrgegenstand und staatsbürgerliche Erziehung verpflichtende Aufgabe”. Demnach befaßt sich das Fach “ mit Fragen nach den Möglichkeiten und Grenzen menschlichen Denkens und Handelns”
, ist aber “aufgrund der Weite des philosophischen Frage- und Denkhorizonts”
 nicht auf diesen Bereich beschränkt. Aus dem sprachlich-literarisch-künstlerischen Aufgabenfeld thematisiert  es “Mittel und Möglichkeiten der Kommunikation”. Durch seine Methodik und aus den Perspektiven seiner Disziplinen richtet es sich auf “die empirisch erfassbare, die in formalen Strukturen beschreibbare und die durch Technik gestaltbare Wirklichkeit sowie die Verfahrens- und Erkenntnisweisen, die ihrer Erschließung und Gestaltung dienen”
 aus dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Aufgabenfeld. 

Neu ist die besondere Gewichtung des mehrdimensionalen und multiperspektivischen Lernens. Im Einführungsreferat fordert Frau Behler, daß die Lehrpläne “verbindliche Angebote für fächerübergreifendes, fächerverbindendes und projektorientiertes Lernen”
 vorlegen müssen. Daneben soll aber die fachbezogene Gliederung des Unterrichtes, die “einer strukturierten Sicht auf komplexe Phänomene der Wirklichkeit” entspricht,  erhalten bleiben.

Für die Vermittlung des Inhaltes wird postuliert: “Eine aufgabenorientierte Strukturierung des Unterrichts durch die Lehrkräfte ist genau so wichtig wie das Schaffen offener Lern- und Arbeitssituationen.”
 Unterricht soll demnach “fachliche Grundlagen vermitteln”, dabei jedoch “schülerorientiert sein”, d.h. die individuellen Fragestellungen und die Lernmotivation der Lernenden berücksichtigen. Ferner soll er “sich am Leitbild aktiven und selbständigen Arbeitens orientieren”, also dem “Wissenserwerb” und der Entwicklung von “Methodenkompetenz” dienen und gleichzeitig “kooperative Arbeitsformen” fördern. Die Anforderungen müssen durch “komplexe Aufgabenstellungen geleitet werden”, deren Bearbeitung “multiperspektivische und mehrdimensionale Sichtweisen” erfordert, sowie “auf Anwendung und Transfer” zielen. Dadurch werden “Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit von Erkenntnissen und Verfahren” aufgedeckt und “die Vernetzung eines Problems innerhalb des Faches” demonstriert
.

3.3 Fachspezifische Grundsätze

Zu den allgemeinen Anforderungen treten weitere, durch den Inhalt des Faches bedingte Grundsätze, die im Lehrplan verwirklicht werden müssen. Diese umfassen für den Philosohpieunterricht die Vermittlung von sozialen Kompetenzen und einer kritischen Einstellung (als Teil der politischen Bildung bzw. der Hilfe zur persönlichen Entfaltung) sowie die Schulung des abstrakten Denkvermögens und das Herausbilden eines diskursiv-argumentativen Apparates (für wissenschaftliche Betätigung bzw. als Problemlösungskompetenz). Der Lehrplan unterscheidet vier Kategorien: “Grundlagendenken”, “Vernunftkultur”, “Urteilskraft und Handlungsfähigkeit” sowie “Lern-, Methoden- und Argumentationskompetenz”. Die Bezugsdisziplin Philosophie gibt nicht nur den Stoff, sondern gleichzeitig auch die Art der Beschäftigung vor. Das Fach vermittelt Kenntnisse und Fähigkeiten in den genannten Bereichen in einer der Philosophie eigentümlichen Verbindung von Inhalt und Form. “Die Aneignung von und die Auseinandersetzung mit der Philosophie ist insofern Denkschulung, sowohl in ihrer historisch-inhaltlichen Bedeutung als auch im systematisch-methodischen Sinne.”
.

Philosophie als Grundlagendenken macht “prinzipiell alles zu [seinem] Gegenstand”
, wobei die erste Begrenzung schon durch die Methode der Beschäftigung, des philosophischen Fragens stattfindet. Andererseits ist sie durch historisch herausgebildete Disziplinen, Schulen und Methoden strukturiert, an welchen die inhaltliche Konkretisierung sich orientieren soll.

Die Feststellung “Philosophieunterricht ist der Vernunftkultur der Aufklärung verpflichtet”
 steht als Ausgangspunkt der gesamten Konzeption. Aufgrund dieser Richtungsbestimmung thematisiert das Fach in erster Linie “die Grundlagen des menschlichen Wissens, die Normen und Werte des Handelns und die Bedingungen der Wirklichkeit in ihren kulturellen, gesellschaftlichen, ökonomischen, geschichtlichen und politischen Erscheinungen”
. Im Vordergrund steht jedoch nicht die anschauliche Betrachtung der Philosophie, denn “es kann nicht Ziel des Philosophieunterrichtes sein, professionelle Philosophen auszubilden” und auch nicht die “Vorbereitung auf das Studium der Philosophie”
, sondern ihre Ausübung.

Die Beschäftigung mit dem Menschen ist für die Schülerinnen und Schüler immer zugleich eine Beschäftigung mit sich selbst, da “die Probleme der Philosophie keine akademisch-internen oder historisch-vergangenen sind, sondern sie selbst als Gattungswesen betreffen”
. So bringt Auseinandersetzung mit einer “Vielzahl unterschiedlicher Fragestellungen und Lösungsversuche”
 die Stärkung der Urteilskraft und der Handlungsfähigkeit. Von der Metaebene betrachtet wird aber klar gefordert, daß der Philosophieunterricht nicht das Erzeugen von konkreten Handlungsmustern zum Ziel hat, sondern daß “in der Begegnung mit fremdem Denken und fremden Welten Distanz zu sich selbst und den vertrauten Zeit- und Lebensumständen” gewonnen wird, was “die Grundlage für eine Entscheidungskompetenz”
 ist.

In wissenschaftspropädeutischer Hinsicht muß Philosophie schließlich eine “Lern-, Methoden- und Argumentationskompetenz” vermitteln. Daraus resultieren wesentliche methodische Überlegungen. Die Philosophie nähert sich der Wissenschaftspropädeutik von zwei Seiten, nämlich „ausdrücklich wissenschaftlich“ und „ausdrücklich wissenschaftskritisch“.
 Um das zu bewältigen fordert der Lehrplan „die Einübung von wissenschaftlichen Einstellungen, Haltungen und Methoden“, „die Kenntnis von grundlegenden Problemlagen des Erkennens, Denkens und Handelns“, sowie „die Fähigkeit, methodenkontrolliert mit Texten und Problemen umzugehen“ und schließlich „die Bereitschaft, vernünftig zu denken und vernunftgeleitet zu handeln“
.
In der gesamten Begründung erscheint die Feststellung, der Philosophie gehe es um „zeit- und kulturinvariante Prinzipien“
, am problematischsten, vor allem, weil diese als einer der Ausgangspunkte dient. Gewiß gibt es Analogien in den Fragestellungen der Philosophie über Kulturkreise hinweg. Doch selbst bei diesen können je nach Sprechergemeinschaft unterschiedliche Deutungen zugrunde liegen. Eleganter wäre es gewesen, die „Kunst des Zweifelns“ als die allgemeine methodische Grundlage zu benennen. Was die Verfasser dennoch zu ihrem Vorgehen veranlaßt haben könnte, sind die Vorgaben und logische Schwierigkeiten. Denn die politischen Postulate nach einer verantwortlichen Mitwirkung „in einem zusammenwachsenden Europa und einer international verflochtenen Welt am freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat“
 als Erziehungsziel machen deutlich, daß selbst im Philosophieunterricht dem Anzweifelbaren Grenzen gesetzt sind. Das logische Problem besteht darin, daß die Unterscheidung von Meinung und Urteil, was für die Legitimation der Philosophie als Wissenschaft essentiell ist, einer Begründung bedarf.

3.4 Methodische Konzeption

Von entscheidender Bedeutung für die Vermittlung des Faches ist die oben angesprochene Konvergenz von Inhalt und Form. Deshalb sind die methodischen Kompetenzen, welche die Schülerin bzw. der Schüler erlernen soll, auch als Anweisung für die pädagogische Methode aufzufassen.

3.4.1 Anforderungen

„Der Begriff Unterrichtsmethode umfasst die Summe der Unterrichtsschritte, Arbeitsformen, Lehr-  und Lernformen, mit deren Hilfe der Unterricht strukturiert wird“
 heißt es unter „Gestaltung der Lernprozesse“, mit einem Hinweis auf die vorausgehende Darlegung der Grundsätze.

Ausgangspunkt der Unterrichtsgestaltung ist die Forderung nach einer „Balance zwischen fachlichem Lernen und Lernen in sinnstiftendem Kontext“
. In diesem Zusammenhang verweist der Lehrplan noch einmal auf die Richtlinien, die als Vorbereitung auf Studium und Beruf einerseits den Erwerb einer wissenschaftspropädeutischen Bildung und Hilfen zur persönlichen Entfaltung in sozialer Verantwortung fordern
.

Da die Philosophie durch Hinterfragen von Grundsätzen und durch ihren methodenkritischen Auftrag im elementarem Sinne Wissenschaftspropädeutik betreibt, ist diesem Aspekt im Lehrplan eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Seit jeher stand diese Eigentümlichkeit der Philosophie im Zentrum der Forderungen nach ihrer Aufnahme ins Curriculum. Im neuen Lehrplan wird dazu nicht gerade bescheiden angemerkt, daß sich „die Wissenschaftspropädeutik, die im Philosophieunterricht erworben wird, auf die Ausbildung einer Lebensform“ bezieht. Deshalb „beschränkt sie sich nicht auf die Vorbereitung auf ein wissenschaftliches Studium, sondern ist auch Vorbereitung auf berufliche Tätigkeit und im besten Sinne Vorbereitung auf das Leben.“ 
.

Die persönliche Entfaltung in sozialer Verantwortung steht im Plan unter der Überschrift „Entwicklung von Handlungsfähigkeit“. Die Auseinandersetzung mit ihren Inhalten, besonders im Bereich der praktischen Philosophie – ohne diese Disziplin von den anderen trennen zu wollen –, hatte „immer schon Auswirkungen auf das Handeln der Schülerinnen und Schüler“
. Damit sind aber nicht konkrete Handlungsanleitungen gemeint, sondern „Orientierung im Denken“. Dazu soll „die Unmittelbarkeit des Lebensvollzugs (...) überschritten“
 werden.

3.4.2 Unterrichtsgestaltung

Für die Planung des Unterrichtes sind drei Prinzipien zu berücksichtigen: Schülerorientierung, Gegenstandsorientierung und Methodenorientierung. Im Einzelnen bedeutet das, „dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, im Unterricht an ihren eigenen Erfahrungs- und Lernstand anzuschließen“, „dass Vorwissen abgesichert und aufgegriffen wird, Lernfortschritte ermöglicht werden, so dass Wissenszuwachs entsteht und vernetztes Wissen möglich wird“ und „dass die Schülerinnen und Schüler sich durch komplexe Aufgabenstellung die geforderten fachlichen und fachübergreifenden Methoden und die notwendigen Arbeitshaltungen und -dispositionen aneignen und Transferleistungen erbringen können“
. Als geeignete Arbeitsformen werden solche bewertet, die „produktives Tun fördern“, das „kommunikative Handeln“ stärken und „forschende Arbeitsmethoden“ ermöglichen
.

Wie sieht also die Herangehensweise aus? „Seit Platon und Aristoteles beginnt das philosophische Nachdenken mit dem Staunen, das heißt mit dem Fraglichwerden dessen, was sich für das Alltagsbewußtsein von selbst versteht. Die Frage bzw. das Problem muss deshalb am Beginn des Unterrichts stehen.“
. Beim weiteren Unterrichtsaufbau ist auf den Unterschied „zwischen Verfahrensweisen der Philosophie und Verfahrensweisen des Philosophieunterrichts“ zu achten. Ziel der ersteren ist es, „ein philosophisches Problem zu erschließen“, während letztere der Heranführung der Schülerinnen und Schüler an die Philosophie, „das heißt an die überkommenen und gegenwärtigen Problemstellungen und -lösungen, Positionen und Argumentationen“
 dient.

3.5 Praktische Umsetzung

Es ist bisher deutlich geworden, daß die Ansprüche und Erwartung an den Unterricht recht hoch sind. Mit Recht stellt sich die Frage, wie nun konkret diese Aufgabe zu bewältigen sei.

Einer ersten Orientierung dient die Strukturierung der Bereiche in Fragedimensionen und Rahmenthemen. Neu sind die Themen „Kulturelle und interkulturelle Probleme“, die „Probleme der Technik und der technischen Zivilisation“ sowie „Die Grundlagen logischen Denkens“, die im Sinne einer wirklichkeitsbezogenen Wissenschaft aktuelle Probleme der Zivilisation zur Debatte stellen – selbst letzteres, das z.B. die Möglichkeit zur Erörterung von „natürlicher und künstlicher Intelligenz“ bietet. Gerade hier erscheint allerdings das Unterthema „Zwei- und mehrwertige Logiken“ etwas unangemessen, da dieses Vorkenntnisse voraussetzt, die selbst an der Universität erst in zwei oder drei Semestern vermittelt werden. Neu ist auch die Alternative, in 11/II Erkenntnistheorie statt Anthropologie zu behandeln. Hier ist es auch fraglich, ob die erforderliche Abstraktionsfähigkeit und Motivation schon nach dem Einführungshalbjahr vorhanden sind.

Besonders hilfreich sind die Richtlinien zur Kursplanung (Kapitel 3.4.2). Diese dienen einerseits dazu, die Inhalte sinnvoll zu strukturieren und die Vernetzung der Problembereiche aufzuzeigen, andererseits fördern sie ebenso das methodische Vermögen der Lernenden, indem sie die möglichen Prinzipien des wissenschaftlichen Arbeitens am konkreten Beispiel vorführen.

Offen bleibt die Frage, wodurch die Verpflichtung zur Lektüre einer Ganzschrift bedingt ist.
 Da diese Bestimmung neu dazukommt, wäre eine kurze Rechtfertigung womöglich sinnvoll gewesen. So wird aber weder klar, was dadurch erreicht werden soll, noch in welchem Zusammenhang sie mit den anderen Elementen der Kursplanung steht.

Fachübergreifendes, fächerverbindendes und projektorientiertes Lernen ist wie schon erwähnt ein neuer Schwerpunkt der Unterrichtsplanung. „Allzu viel Arbeit scheinen die Lehrplanautoren auf diesen Bereich nicht verwandt zu haben“
, findet die GEW. Die allgemeinen Richtlinien zeichnen sich ebensowenig durch allgemeingültige Vorschriften aus. Die unterschiedlichen Durchführungskonzepte der einzelnen Lehrpläne erschweren die Koordination. Der Vorgabe, „verbindliche Angebote“
 zu schaffen, kann so nicht entsprochen werden. Der Lehrplan Philosophie zeigt eher Bedenken und Stolpersteine als neue Wege auf. Mit der leicht paradoxen Feststellung „fachübergreifender Unterricht findet zunächst im Fach selbst statt“
 werden Umwälzungen im Sinne der Interdisziplinärität offensichtlich abgelehnt. Die Umsetzung der wenigen Beispiele und didaktischer Überlegungen ist auf das Wohlwollen von „interessierten Fachkollegen“
 angewiesen.

Die „besondere Lernleistung“ mag eine wohlwollende Ergänzung im Sinne der Förderung besonderes interessierter Schülerinnen und Schüler sein, die in der Praxis jedoch kaum von Bedeutung sein dürfte, da der Anteil der Kandidatinnen bzw. Kandidaten wohl sehr gering und der zusätzliche Aufwand außerhalb der Unterrichtszeit sehr hoch ist. Gerade in der Philosophie sehe ich wenig Möglichkeiten zu einer konkreten Realisierung der Vorgaben, die im Lehrplan genauso allgemein formuliert auftauchen, wie im KMK-Beschluß und in den allgemeinen Richtlinien.

Ein konzeptioneller Unterschied zwischen Grund- und Leistungskursen ist nicht erkennbar. Die GEW fordert, „die Aufgabe und die inhaltliche Struktur der Grundkurse zu überdenken.“ Eine Spezifikation der Rolle der Grundkurse sei schon wegen der „Interessen- und Leistungsheterogenität der Schüler“, notwendig. „Grundkurse, die nichts anderes sind als reduzierte Leistungskurse in einem viel zu knappen Zeitrahmen, sind nicht in der Lage, eine vertiefte Allgemeinbildung zu vermitteln.“
 Es ist unklar, wie der Lehrplan die Aufgabenbestimmungen für die beiden Kursarten – einmal „grundlegende“ und einmal „exemplarisch vertiefte wissenschaftspropädeutische Ausbildung“
 – allein durch die unterschiedliche Wochenstundenzahl umgesetzt sehen will.
4 Bewertung

4.1 Der Kampf um den Philosophieunterricht

Schon die Existenz des Schulfaches Philosophie gibt Anlaß für eine kontroverse Beurteilung. Als 1972 die KMK der Philosophie – zusammen mit einer Reihe anderer Fächer – den Status eines (gewöhnlichen) Grund- oder Leistungskurses verliehen sowie die Berücksichtigung philosophischer Fragen in allen Aufgabenfeldern empfohlen hat, gab das Anlaß für die Protagonisten, den mehr geschenkten als erreichten Erfolg zunächst einmal kritisch unter die Lupe zu nehmen. Durch die Aufnahme ins Fächerkanon „büßte das Fach Philosophie jegliche Vorzugsstellung ein, die die meisten seiner Befürworter ihm gerne gewünscht hätten. [...] Damit geriet die Philosophie in das Spannungsfeld von Leistungsmessungen, Qualifikations-Berechnungen, Punktvergleichen, in dem (...) das ‚Philosophische‘ des Faches leicht ‚auf der Strecke‘ bleiben könnte.“.
 Diese und die daraus resultierenden Probleme anzusprechen und einigermaßen angemessen zu beantworten muß also aus pädagogischer Sicht die wichtigste Aufgabe eines Lehrplanes für das Fach sein.

4.2 Die Dialektik der politischen Vorgaben und didaktischen Konzepte

Frau Behler stellte die Forderung auf, der Lehrplan solle “keine Fachdidaktik”
 enthalten. Das ist zunächst eine merkwürdige Vorgabe für ein Regelwerk, das den Rahmen für eine didaktische Betätigung liefern soll. Bei der Lektüre des Entwurfes drängt sich allerdings die Frage auf, ob das nicht etwas mit den Widersprüchen zu tun haben könnte, die zwischen den politischen Anforderungen und bestimmten didaktischen Vorstellungen bestehen.

Da ist zum Beispiel der Spagat zwischen dem Angebot an die Lernenden, „im Unterricht an ihren eigenen Erfahrungs- und Lernstand anzuschließen“
, und der Forderung, möglichst schnell die „notwendige Distanz sowohl zum Erkenntnisgegenstand als auch zur eigenen Subjektivität“
 zu gewinnen, um sich „kritisch“ mit dem „Menschen als Gattungswesen, das heißt in seinen zeit- und kulturinvarianten Aspekten“
 beschäftigen zu können.

Die Diskrepanz wird noch deutlicher, wenn bedacht wird, daß „nach aller Erfahrung und allen empirischen Erhebungen die Schüler im Philosophieunterricht so etwas wie eine praktische Weltorientiertung suchen und erwarten“
. Dagegen geht es dem Lehrplan gerade „nicht um einen unmittelbaren Handlungsbezug, sondern um einen vermittelten, reflexiv gebrochenen.“
. Das Wort „Distanz“ taucht neunmal in diesem Zusammenhang auf, während die Motivation der Lernenden kaum – nur ein einziges mal explizit – erwähnt wird.

Obwohl die Lernmotivation als konstitutives Element der Unterrichtsplanung aufgezählt wird, bietet der Lehrplan wenig Hilfen für die Lehrerin bzw. den Lehrer in dieser Frage. Dabei müßte es eigentlich deutlich zu sehen sein, daß „der Philosophieunterricht für den Schüler“ problematisch ist, „noch bevor er die erste Stunde miterlebt hat. Die Schwierigkeiten beginnen nämlich mit der Wahl eines Faches, das ihm aus der Mittelstufe gänzlich unbekannt ist.“

4.3 Tragweite der Neufassung

Der Ansatz, die herkömmliche Struktur des Schulunterrichts zu modernisieren ist sicherlich zu begrüßen, denn wie die Ministerin zutreffend feststellt: „Die Wirklichkeit ist nicht fachlich organisiert“
. Die Umsetzung hingegen ist halbherzig ausgefallen. Interdisziplinäre Angebote werden als zusätzliche Ergänzung angesehen, die sogar „die Solidität des Fachunterrichtes“
 gefährden könnten. Ohne stoffliche Entfrachtung ist zu befürchten, daß auf die neuen Arbeitsformen verzichtet wird, weil sonst die Erreichung der fachlichen Lernziele nicht gewährleistet werden kann. Außerdem ist zu bedenken, ob im Sinne eines ganzheitlichen Reformkonzeptes nicht „auch neue Formen und Maßstäbe der Leistungsbewertung erforderlich“
 werden.

Die Einführung einer methodischen Dimension erscheint durchaus sinnvoll. Unklar bleibt, „inwieweit damit zuvor nicht verlangte Inhalte obligatorisch werden.“
 Es bleibt möglich, daß statt einer Planung nach diesem Prinzip lediglich eine nachträgliche Begründung erfolgt, in der es unschwer sein dürfte die Berücksichtigung nachzuweisen.

4.4 Möglichkeiten und Grenzen der Realisierung

Für einen normativen Text ist es letztendlich von großer Bedeutung, inwiefern er die Ausgangssituation, in diesem Falle die institutionelle und die persönliche (die der Lernenden wie die der Lehrenden), berücksichtigt – oder von der anderen Seite gefragt, wie die Chancen auf Umsetzung der Richtlinien stehen. Hier ist leider zu beklagen, daß der Entwurf auf eine Bestandsaufnahme fast vollständig verzichtet. Selbst wenn Frau Behler in ihrem Referat den Realitätsbezug als Aufgabe an keiner Stelle erwähnt – diese sieht sie wohl allein schon durch den existierenden politischen Willen gesichert – ist es aus didaktischer Perspektive verheerend, sich allein auf Erwartungen zu verlassen. Denn die Bedingungen des Lehrplans zum Einstieg in den Philosophieunterricht basieren nicht auf einer empirischen Untersuchung, sondern auf den Vorschriften für die Fächer der Sekundarstufe I, Religionslehre, Praktische Philosophie und Deutsch.
 Somit stellt sich das Fach als exklusiver Klub dar, das nur für entsprechend qualifizierte zugänglich ist und keineswegs als eines, das „schülerorientiert“ ist, das heißt auf die Lernenden zugeht.

Obwohl der Lehrplan einen „klaren Rahmen“ für die Lehrerinnen und Lehrer weisen sollte, ist ein solcher in vielen Punkten zu vermissen. Die Umsetzung vieler Angebote, die im Richtlinienteil oder in der KMK-Vereinbarung vorgesehen sind, ist in mehrfacher Hinsicht auf das Engagement der Lehrkräfte angewiesen. Für neue Formen der Unterrichtsgestaltung, wie z.B. die Zusammenarbeit zwischen den Fächern, fehlen oft strukturelle bzw. organisatorische Rahmenbedingungen. Die Rahmenthemen, die Leistungsüberprüfung und das Bewertungssystem blieben im Wesentlichen unangetastet. Der Vorteil der Philosophie anderen Fächern gegenüber besteht allerdings darin, daß sie ihre Inhalte relativ dynamisch organisieren kann, so daß für unkonventionelle Vermittlungsformen mehr Freiraum bleibt. Eine wünschenswerte Richtung der Entwicklung wäre, wenn durch den Auftrag zu mehr Interdisziplinarität die Fächer – schon durch die Aufgabe, entsprechende Angebote zu koordinieren – innerhalb der Schule in ein Dialog treten würden, was sich für ein ganzheitliches Lernen in jedem Fall als fruchtbar erweisen würde. Insbesondere für die Philosophie ist das eine Chance, sich aus ihrem Dasein als ein Fach wie jedes andere zu lösen und verstärkt in allen Bildungsbereichen präsent zu sein. Damit käme sie ihrem Selbstverständnis, Grundlagendenken zu sein, um ein großes Stück näher.
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